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PIONIER Nr 4 1947

Wettkampfreglement Tg. und Tf. an den SUT 1948

I Mannschaftswettiibung iur Uof. und Sdt. der

Uem. Trp.

(Fur Sektionen oder Gruppen des EVU, SUOV

A Gefechtsdrahtlinienbau
Ait 1 Die Wettubungen werden fur alle

Waffengattungen (Inf Art Fl und Flab-Trp und Genie)
nach den gleichen Bestimmungen durchgeführt

Art 2 Organisation des Bautrupps Ein Gefechts-

drahtbautrupp setzt sich normalerweise zusammen
aus 4 bis 5 Mann, wovon der gradhochste Trupp-Teil-
nehmer den Trupp fuhrt (Trupp-Fuhrer, Abroller,
Stangenmann, Reservemann, Stationsmann fur
Anfangsstation) Ersatz bis zu 2 Mann ist zulassig Die

Funktionen können unter sich beliebig vertauscht werden

Ein Teilnehmer darf nur in einem Gefechtsdraht-
bautrupp konkurrieren

Art 3 Tenue Exerziertenue, mit Helm, Seitengewehr,

Karabiner mit Patr-Taschen, Marschschuhe
Tenue-Erleichterungen sind statthaft, wenn vom Trupp-
fuhrer befohlen, jedoch nur Kragen und höchstens
2 Knopfe offnen, Helm anhangen

Art 4 Material Dem Trupp-Fuhrer wird folgendes
Material gegen Quittung zugewiesen

1 kompl Gefechtsdraht-Bauausrustung (Gefechtsdraht-Wmde
Brustbrett Gabelstange dreiteilig Linientasche Tragreff mit
4 Rollen Gefechtsdraht a 1200 m kein Erdschuh)
2 Stationsausrustungen (A-Tf ohne Wahlerzusatz Erdpfahl
Brettchen mit isoliertem Draht und Erdlitze T3 Formulare)

Art 5 Aufgabe Dei Trupp-Fuhrer erhalt vor dem

Start den Befehl

aj Eine in Richtung x vorruckende Kampfeinheit y mit ihrem
Kdo in z mit Gefechtsdrahl eindrahtig zu verbinden

b) Die Anfangsstation und Endstation zu errichten (ohne T-
Flagge)

c) Ein Telegramm an den Startchef zu übermitteln
d) Nach Befehl des Kampfrichters die Leitung wieder abzu

brechen

Art 6 Ausrüstung des Trupps und Bau Der
Bautrupp ist ordonnanzmassig gemäss Inf Regl VI 1942

oder Art Regl II 1941 auszurüsten Der Bau erfolgt
ohne Erdschuh Der Trupp hat jedoch wenigstens alle
10 Mm und beim Rollenende mit der Anfangsstation
Linienkontrollen durchzufuhren, wobei als Erdung das

Seitengewehl oder der Erdpfahl verwendet werden kann
Der Gefechtsdraht darf nicht auf dem Boden veilegt
weiden Den «Vorschriften zur Verhütung von Stark-
stromunfallem (Verfugung EMD vom 12 8 1943) ist
besondere Aufmerksamkeit zu schenken

Art 7 Leitungsabbruch Der Leitungsabbruch erfolgt
ohne Linienkontrolle Die Anfangs-Station bleibt
jedoch besetzt und kann abgebrochen werden, sobald
der Bautrupp mit dem Abbruch auf ca 100 m Entfernung

an die Anfangsstation herangekommen ist

Art 8 Der Bautrupp steht in Konkurrenz vom
Momente des wiederholten Befehls bis zur Ruckmeldung

der abgerüsteten Patr bei deponiertem Material
Materialverlust geht zu Lasten des betr Bautrupps

Art 9 Beurteilung Die Beurteilung der Arbeit
erfolgt auf Grund eines vom Kampfgencht festgelegten
Bewertungs - Reglementes wobei die effektiv
messbaren Bau-, Abbruch- und Uebermittlungszeiten, die

Fehlerzahl im Telegramm wie auch folgende Punkte

in der Bewertung zusatzlich mitsprechzn

a) Gesamteindruck des Bautrupps (Tenue ui d Haltung), Aus

rustung des Trupps
b) Befehlsgebung und Zusammenarbeit
c) Trassewahl und Bau in techn Einsicht (ohne Berücksichtigung

der lakt Lage) Materialverbrauch
d) Einrichtung der Tf Stationen Aus- und Abfertigung Je>

Telegramms

Art 10 Die Leistungen des Trupps werden mit
«vorzüglich», gut», «befriedigend» und «ungenügend»

taxiert Die Bewertungsblatter stehen den Konkurrenten

zur Einsichtnahme zur Verfugung

B Kabellinienbau
Art 1 Die Wettubungen werden fur alle

Waffengattungen (Art Fl und Flab-Trp und Genie) nach

den gleichen Bestimmungen durchgeführt

Art 2 Organisation des Bautrupps Ein Kabelbautrupp

setzt sich zusammen aus 8 bis 10 Mann, wovon
der gradhochste Trupp-Teilnehmer den Trupp fuhrt
(Truppfuhrer evtl gleichzeitig Bauchef, 2 Rollentra-

ger, Abroller, Stangenmann, Schaufler, Nagler evtl
gleichzeitig Kabelverbinder, Steiger) Die Funktionen
können unter sich beliebig vertauscht werden Ersatz
bis zu 3 Mann ist zulassig Ein Teilnehmer darf nur
m einem Kabelbautrupp konkurrieren

Art 3 Tenue Exerziertenue, mit Helm, Seitengewehr,

Karabiner mit Patr -Taschen, Marschschuhe
Tenue - Erleichterungen sind statthaft, wenn vom
Truppfuhrer befohlen, jedoch nur Kragen und höchstens

2 Knopfe offnen, Helm anhangen

Art 4 Material Dem Bauchef wird folgendes
Material gegen Quittung zugewiesen
1 kompl Kahelausrustung (2 Kabelreffe 2 Rollen Kabel a je
1000 m Kabel Typ C 1 Gabelstange dreiteilig, Handschuh,

Kabelvrbindungstasche Linienwerkzeug Kabeltragertasche,
Kabelnageltasche Kabelhaken Steigeisengarnitur Schaufel,

Pickel)
2 Stationsausrustungen (A Tf ohne Wahlerzusatz Erdpfahl,
Brettchen mit isoliertem Draht und Erdlitze T3-Formulare)

Alt 5 Aufgabe Der Trupp-Fuhrer erhalt vor dem

Start den Befehl

a) Em K P einer Heereseinheit x in u mit dem K P einer
unterstellten Kampfeinheit y ii z mit Kabel zu verbinden

(Der Einfachheit halber wird die Kabelleitung nur ein-
drahtig gebaut und an Stelle der Zentralen Anfangs- und
Endstation mittels A Tf erstellt

b) Die Anfangsstation und Endstation zu errichten (ohne T-
Flagge)

c) Den Baurapport an den Startchef tf zu übermitteln
d) Nach Befehl des Kampfrichters die Leitung wieder

abzubrechen
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Art. 6. Ausrüstung des Bautrupps und Leitungsbau:
Der Bautrupp ist gemäss Befehl des Truppführers
auszurüsten. Die Linienkontrolle hat am Ende einer Rolle
zu erfolgen. Das Kabel muss, wo möglich, hoch verlegt
werden. Den «Vorschriften zur Verhütung von
Starkstromunfällen» (Verfügung EMD vom 12. 8. 43) ist
besondere Aufmerksamkeit zu schenken.

Art. 7. Leitungsabbruch. Der Leitungsabbruch
erfolgt ohne Linienkontrolle. Die Anfangs-Station bleibt
jedoch besetzt und kann abgebrochen werden,
sobald der Bautrupp mit dem Abbruch auf ca. 100 m an
die Anfangsstation herangekommen ist.

Art. 8. Der Bautrupp steht in Konkurrenz vom
Momente des wiederholten Befehls bis zur Rückmeldung
des abgerüsteten Bautrupps bei deponiertem Material.

Materialverlust geht zu Lasten des betr.
Bautrupps.

Art. 9. Beurteilung: Die Beurteilung der Arbeit
erfolgt auf Grund eines vom Kampfgericht festgelegten
Bewertungs-Reglementes, wobei die effektiv
messbaren Bau-, Abbruch- und Uebermittlungszeiten, wie
auch folgende Punkte in der Bewertung mitsprechen:
a) Gesamteindruck des Bautrupps (Tenue und Haltung),

Ausrüstung des Trupps.
b) Befehlsgebung und Zusammenarbeit.
c) Trassewahl und Bau in techn. Hinsicht (ohne Berücksich¬

tigung der takt. Lage), Materialverbrauch.
d) Einrichtung der Tf.-Stationen und Uebermittlung des

Baurapportes.

Art. 10. Die Leistungen des Trupps werden mit
«vorzüglich», «gut», «befriedigend» und «ungenügend»
taxiert. Die Bewertungsblätter stehen den Konkurrenten

zur Einsichtnahme zur Verfügung.

II. Einzelwettübungen für Uof. und Sdt. der Uem. Trp.

(Für Mitglieder des EVU, SUOV.)

A. Einzelwettübung für Trupp-Führer.
Art. 1. Die Prüfung der Trupp-Führer wird für alle

Waffengattungen (Inf., Art., Fl. und Flab-Trp. und
Genie) nach den gleichen Bestimmungen durchgeführt.

Art. 2. Tenue: Exerziertenue, Mütze.

Art. 3. Aufgabe: Der Trupp-Führer hat auf Grund
einer ausgegebenen taktischen Lage nach der
Siegfriedkarte 1 : 25 000 festzulegen:

a) Trasse einer Gefechtsdrahtleitung.
b) Trasse einer Kabelleitung.
c) Standort einer Divisions-Tf.-Zentrale.
d) Material- und Zeitbedarf für den Bau einer eindrähtigen

Gefechtsdraht- oder Kabelleitung gemäss a) und b).
Annahme: Gefechtsdrahtbautrupp zu 5 Mann.

Kabelbautrupp zu 10 Mann.

Hierüber ist an Hand der Karte ein Leitungs-Kroki
zu erstellen. Der Trupp-Führer hat ferner mündlich
über die Gründe der angegebenen Trassen- und
Zentralen-Standortswahl Auskunft zu erteilen.

Art. 4. Material: Dem Trupp-Fiihrer stehen
Siegfriedkarte 1 : 25 000, Zeichnungs- und Pauspapier
sowie Farbstifte zur Verfügung.

Art. 5. Beurteilung: Die Beurteilung erfolgt auf
Grund eines vom Kampfgericht festgelegten
Bewertungs-Reglementes :

a) Zeitbedarf für die Lösung der Aufgabe.
b) Trassen- und Standortswahl in taktischer Hinsicht.
c) Trassen- und Standortswahl in technischer Hinseht.
d) Ausführung des Krokis.

Die Bewertungsblätter stehen den Konkurrenten
zur Einsichtnahme zur Verfügung.

B. Einzelwettübung für Zentralen¬
leute.

Art. 1. Diese Wettübung wird in 2 Kategorien
durchgeführt:

a) Aufstellen, Einrichten und Bedienen einer Tischzentrale
TZ 43 unter Verwendung des Einführungskabels und
Sicherungskastens des Sortimentes «Einführungsmaterial für
Feldzentralen».

b) Aufstellen, Einrichten und Bedienen einer Pi.-Zentrale,
Mod. 37, erweitert mit 2 V. K. Mod. 38, unter Verwendung
des Einführungskabels und Sicherungskastens des
Sortimentes «Einführungsmaterial für Feldzentralen».

Art. 2. Jede der beiden Uebungen wird als
Einzelkonkurrenz durchgeführt.

Art. 3. Tenue: Exerziertenue, Mütze, Seitengewehr,
Helm und Karabiner in Greifnähe der Zentrale
deponiert.

Art. 4. Material: Jeder Teilnehmer erhält das nötige
Material für die gewählte Zentralenart.

Art. 5. Die Wettübung wird wie folgt durchgeführt:
Für jede Zentralenart steht dem Konkurrierenden ein
Verbindungsnetz mit bezeichneten Leitungen und
installiertem Aussenverteiler zur Verfügung; jede
Aussenstation ist durch einen Gehilfen des Kampfrichters
besetzt.

1. Aufbau der Zentrale:

a) Der Konkurrierende erhält das Verbindungsschema, über¬
nimmt das Material und meldet die Bereitschaft für den
Wettkampf.

b) Der Kampfrichter gibt den Befehl zum Bau der Zentrale.
(Für das Aufeinanderstellen der Einzelteile der TZ 43

wird ein Gehilfe zur Verfügung gestellt.) Zum Aufstellen
der Pi.-Zentrale steht ein Tisch zur Verfügung.

c) Der Teilnehmer baut die Zentrale und den zentralenseitigen
Kabelanschluss.

Der Konkurrierende wird geprüft über den
Anschluss sämtlicher Betriebssysteme (LB, -ZB und Aut.,
ein- und doppeldrähtig).

2. Bedienung der Zentrale:
a) Der Konkurrierende wird im Bedienen der Zentrale (alle

möglichen Betriebsarten) geprüft.
b) Er hat dem Kampfrichter mündlich Auskunft zu geben

über:
— Zweck und Verwendungsart der an den Zentralen vor¬

handenen Klemmen, Klappen, Klinken, Schalter,
Sicherungen, Schauzeichen, Kontroll-Lampen;

— Stromquellen für den Betrieb dieser Zentralen.

3. Abbruch der Zentrale:
Auf Befehl des Kampfrichters wird die Zentrale

abgebrochen und das Material geordnet deponiert
bzw. bei der TZ 43 transportfertig verpackt.
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Art. 6. Das Kampfgericht beurteilt auf Grund eines

vom Kampfgericht festgelegten Bewertungs-Regle-
mentes:
a) Die Zeiten für den Aufbau und Abbruch der Zentrale. Die

Zeiten für die Herstellung der Verbindungen.
b) Die Ausführung des Zentralenbaues.
c) Die Bedienung der Zentrale.
d) Die Ausführung des Abbruches und Deponierung des

Materials.

Bei auftretenden technischen Betriebsstörungen,
die ohne Verschulden des Teilnehmers entstehen,
wird die für deren Behebung benötigte Zeit
abgerechnet, oder der Kampfrichter kann die Uebung
wiederholen lassen.

Die Bewertungsblätter stehen den Konkurrenten
zur Einsichtnahme zur Verfügung.

C. Einzelwettübung für Fernschreiber¬
leute.

Art. 1. Für diese Wettübung ist das techn. Reglement

Nr. 176 «Der Fernschreiber», provisorische Ausgabe

1943, grundlegend.

Art. 2. Tenue: Exerziertenue, Mütze, Seitengewehr,
Helm und Karabiner in Greifnähe der Station deponiert.

Art. 3. Material: 1 kompl. Fernschreibstation,
bestehend aus: Streifenschreiber, Umsetzgerät, ETT-Ge-
rät, Zubehörkiste, Stromgerät, Lochstreifengeber,
Lochstanzer, Akku.-Batterie, Benzingruppe.

Art. 4. Der Konkurrierende übernimmt das Material
und meldet die Bereitschaft für den Wettkampf.

Art. 5. Der Kampfrichter erteilt Befehl zum Bau der
Stg.-Sta. mit folgenden Geräten betriebsbereit
angeschlossen:

a) Für Betrieb mit Gleichstrom-Impulsen:
Streifenschreiber, Umsetzgerät, Stromgerät, Lochstreifengeber,

Lochstanzer, A-Telephon.
b) Für den Betrieb mit Eintontelegraphie-Impulsen:

Gleiche Geräte wie oben, jedoch mit ETT.-Gerät, anstatt
Umsetzgerät.

Art. 6. Der Teilnehmer meldet die Betriebsbereitschaft

der Station:

a) Verbindung doppeldräbtig mit einer bereits aufgestellten
Gegenstation. Betrieb mit Gleichstrom-Impulsen sowie
Duplexbetrieb mit Telephon. Speisung der Geräte aus dem
Wechselstromnetz.

Drehzahl der Motoren reguliert.
Linienstrom abgestimmt.

b) Verbindung doppeldrähtig mit einer bereits aufgestellten
Gegenstation. Betrieb mit Eintontelegraphie-Impulsen.
Speisung der Geräte aus der Akku.-Batterie, in
Pufferschaltung mit der Benzingruppe.

Drehzahl der Motoren reguliert.
Tf.-Verbindung geprüft.
Verbindung auf Stg. geschaltet.

Art. 7. Bestückung und Einbau einer Namengeberwalze.

Art. 8. Mündliche Prüfung des Kampfrichters über:

— Verwendung der verschiedenen Betriebsarten;
— Schaltungsmöglichkeiten;
— Unterhaltsarbeiten;

Uebermittlungsgeschwindigkeiten;
— Grösster zulässiger Leitungswiderstand und grösste

zulässige Leitungsdämpfung.

Art. 9. Auf Befehl des Kampfrichters wird die Station

abgebrochen, das Material etatmässig versorgt
und deponiert.

Art. 10. Das Kampfgericht beurteilt auf Grund eines
vom Kampfgericht festgelegten Bewertungs-Regle-
mentes:

a) Die Zeiten des Baues der Station bis zu den Verbindungs-
aufnahmen, Art. 6a und 6b.

b) Die Zeit der richtigen Bestückung und Einbau der
Namengeberwalze.

c) Die Zeit zum Abbruch der Station und zum Versorgen des
Materials.

d) Die Ausführung des Sta.-Baues.
e) Mündliche Prüfung.

Bei auftretenden technischen Betriebsstörungen,
die ohne Verschulden des Teilnehmers entstehen, wird
die für deren Behebung benötigte Zeit abgerechnet,
oder der Kampfrichter kann die Uebung wiederholen
lassen.

Die Bewertungsblätter stehen den Konkurrenten
zur Einsichtnahme zur Verfügung.

NB. Bestellungen auf Separatabzüge dieses Regle-
mentes, zum Selbstkostenpreis von 45-50 Cts. per Stück,
sind bis zum 20. April d. J. dem Zentralsekretariat
des EVU aufzugeben; andernfalls wird kein Separatdruck

erstellt.

La traduction fran?aise parait dans le «Pionnier»
du mois de mai.

Für das SUT-Training!
APPARATE NKENNTNIS
Die Broschüre „Apparatenkenntnis für die Tf.-Mann-

Schäften aller Truppengattungen" kann zum Preise von

Fr. 2.25 bei der Redaktion des «PIONIERs bezogen

werden (Postcheck VIII 15666).

87


	Wettkampfreglement Tg. und Tf. an den SUT 1948

